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§ 33 NÖ KAG § 33
 NÖ KAG - NÖ Krankenanstaltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.02.2023

(1) Die Rechtsträger ö entlicher Krankenanstalten können nach Maßgabe des § 32 lit.g Krankenzimmer der

Sonderklasse einrichten. Die Zahl der für die Sonderklasse bestimmten Betten soll mindestens 15 v.H. der für die

Anstaltsp ege bereitstehenden Bettenzahl betragen. Die Sonderklasse unterscheidet sich von der allgemeinen

Gebührenklasse durch eine bessere Ausstattung und Lage der Krankenzimmer, eine geringere Bettenanzahl in den

Krankenzimmern und sonstige zusätzliche Leistungen der Krankenanstalt, insbesondere auch hinsichtlich der

Verpflegung soweit diese nicht die medizinische und pflegerische Betreuung betreffen.

(2) In die Sonderklasse sind Patienten nur über eigenes Verlangen aufzunehmen, wenn vorher eine schriftliche

Verp ichtungserklärung über die Tragung der P ege- und Sondergebühren beigebracht wird. Über den Umfang der

Verpflichtung ist der Patient bzw. sein gesetzlicher Vertreter aufzuklären.
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